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Commission Eurer weisen Prüfung und jeder unbe-
fangne» Beurtheilung anheim.

Reding,
im Namen Eurer Coinmistion.

Bemerkungen des B. Varras, der eine
der Minoritäten der Commission aus-
macht.

In Erwägimg, daß nichd die Trennung, sondern
d.ie Beschaffenheit der Dinge selbst den eigentlichen
Gegenstand einer ordentlichen Berathschlagung aus-
machen kann;

In Erwägung, daß Staatsgründe und politische
Rüksichtcn iii.mer der Gerechtigkeit untergeordnet seyn
müssen;

In Erwäeung, daß eben diese Gerechtigkeit sich

der gänzlichen Aufhebung aller wirklich in Helvetic«
bestehenden Kantone widcrsett;

In Erwägung, daß allzu zahlreiche Kantone oder

Distrikte unnützcrwcise die Staatsausgabcn vermehren,
die Aufsicht und die allgemeine Corrcspondcnz erschwe-

ren, und früher oder später, uns zu der Errichtung
grosser Departement« nöthigen würden, die weder un-
sren Eilten, noch unsrer gegenwärtigen Regicrungs-
form angemessen wären;

In Erwägung aber, daß eine grosse Verwinde-
rung, wenn sie auch gerecht wäre, nicht nur das lezt
angemerkte, sondern auch noch alle andern Uebel zur
Folge haben würde, die unsre Revolution verursacht
haben ;

In Envägung jedoch, daß eine 'gemäßigte Ver-
Minderung dadurch diese Revolution errichtete, aber
noch nicht constllnrionswässige Kantone, die zwar durch
die Constitution eingeführt worden, die aber durch
ihre Lokalitäten, durch chre geringe Bevölkerung und
ihre Ungleichheit gegen die übrigen, diese Maaßregel
nothwendig crfodern; daß eine solche Verminderung,
sage ich, die entweder diese Kantone mit einander ober
mir den grösscrn vereinigen würde; die den erwünschten
Zwek einer unter uns so unentbehrlichen Sparsamkeit
erreichen könnte, ohne daß dabei der Vorwurf der
Ungerechtigkeit zu besorgen wäre;

In Erwägung, wenn auch eine solche gemäßigte
Verminderung nicht ganz ohne Inconvcnienz wäre,
diese, durch Vermehrung der Gemeinden und Wechsel-
festige Gleichheit in ihrer Repräsentation, nach dem

wahren Sinn einer repräsentativen Voiksregierung,
könnten ausgewogen werden;

In Erwägung übrigens, daß eben diese politische
Gleichheit eine von den unabgeändertcn Grundlagen
«Mer Staatsverfassung ausmacht;

Ai Erwägung endlich, daß eine neue Eintheilung

des helvetischen Bodens, sowohl auf diesem Grundsatz,
als auf l cr Billigkeit und Gerechtigkeit beruhen muß,
daß sie folglich mit den àigen Vmügungcn der ge-
sezgedcndcn Räthe zusammenhangen soll, niid sich von
der gegenwärtigen constitution Ren Vorschrift nur in
soweit entfernen darf, als es ein: nach Grundlätzen
vorgenommn? Nerbcsser-mg, und das durch diese zn
erzwekende allgemeine Beste crwdcrt;

Macht B. Barras, als Miiwrität der Com«
mission, dem Senat folgenden Vorschlag zu einer
neuen Eintheilung Heloeucns:

1. Der helvetische Boden ist in Kantone oder
Distrikte, Gemeinden und Viertel der grössern Ge«
meinden eingetheilt.

2. Diese Einthcilungen dienen zu Erleichterung
der Verrichtungen der Wahlveisammlungen, der Ner-
waltungcn und der Gerichtsbehörden; doch bilden die
Sektionen oder Viertel nur in dem Fall eine Vcrwal-
tung, wo ihre vereinigten Einwohner die im 6. Art.
ftstgcsezte Zahl ihrer Aktivbürger übersteigen. In die«
sein Fall allein haben sie im Verhältniß mit der Ge-
meinde ein gleiches Recht ans diesen Vortheil.

s. Diese Eintheilungen haben keinen Einfluß auf
den ehevorigen besondern Zustand der Gemeinden und
Pfarrbehörden, in weichem solche vor der Einheit Per
Republik sich befanden.

4. Für die Wahl ihrer Beamten und für ihre
Verrichtungen sind diese Einthcilungen von einander
abgesondert, sonst'abcr bilden sie keine Grenzscheibung.

L. In allem was obige Verrichtungen betrifft,
können aber die Grenzen dieser Eintheilungen in kej«
nein Fall ausser ihrem einer dann rechtlich erwieseneu
und behörig erklärten Unmögllchkeit, oder Nothwendig-
teil-überschritten werden.

6. Zum Maaßstab der Bevölkerung wird ange-
nommcn, daß auf jcden Kaumn oder Bezirk l/iöus
Theil von allen Aktivbürgcrn der ganzen Republik, auf
jede Gemeinde i/à Theil, und auf jeden Viertel
e/2oa Theil eingetheilt werden.

7. Nach dieser Grundlage allein wird das Gcscz
alle vier Jahre ihre Grenzen berichtigen.

s. Zit den öffentlichen Gewalten der Republik,
und jedes Kantons oder Bezirks, wird iever derselben
eine gleicht Anzahl Ausgeschosftuc oder Repräsentanten
geben; ist es dann nicht möglich, so smi die Zahl
der Repräsentanten der Zahl der Attivdurger jedes
Kantons oder Bezirks angemessen seyn.

9. Diese Repräsentanten werden abwechselnd aus
jeder Gemeinde und jedem Viertel genommen, und
zwar nach der vollkommensten Gleichheit, mit Aus-
nähme der schon nach dem Sinn des Art. voche«

hàcn Unmöglichkeiten.
l s. Die Ernennung z» einer solchen Repräsentan«

renstclle berechtigt den, der sie erhält, zu einem an-
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ständigen Geholt. Die Ernennung aber von Gc-
meinds- oder Viertelbehorden berechtigt hingegen ledig-
lich zu einer einfachen Entschädigung. Die erstere» sind
Ehrenstcllcn oder Belohnungen, die man annehmen
oder ausschlagen darf, die leztern aber Civilbedienun-
gen die man, ausser einer gcsezlich erwiesenen Unmög-
lichkeit, verpstichtet ist, anzunehmen.

'
-

it. Die Gehalte sind der Arbeit und den Fähig-
keilen angemessen, die die Stelle ersodert. Bei ihrer
Bestimmung soll auch Rüksicht genommen werden,
auf die Gefahr, die betreffenden Verrichtungen geld-
gierigen Händen anzuvertrauen, oder sie zum ans-
schliesilichen Erblheii der Reichen -u machen, und auf
den Lokaivrcis der gewohnlichen Bedürfnissen. Einmal
bestimmt, können sie nimmermehr vermindert werden,
solange der Beamte seine Stelle bekleidet, ausgenom-
men in dringenden Nothfällen, wo denn der Betrag
der Verminderung als >.stn auffcrordentliches Darlehn
angesehen wird; diesen Fall ausgenommen, wird jede
Veränderung des Gehalt.s eines Beamten während
seiner Amtszeit, blos auf seinen Nachfolger anwendbar.

12. Für die Entschädmffe der untern Behörden
wird das Gest; einen Maasstab bestimmen, nemlich
Gcrichtsfporttln und einige Localausiagen, oder Beiträge
festsetzen, womit sich die Beamten begnügen werden,
und durch ihr'» Bürgersiun sich erhabenere und erträg-
lichere Stellen verdienen.

Dke. Kantone oder Bezirke der Republik sind fol-
gende: nemlich

1. Kanton Argau.
^

Hanptort Arau.
s. — Bafel. — Bafel.
3. — Bern. — Bern.

^ Fnburg. — Friburg.
— Lcman. <— Lausanne.

6. — Linlh. — Glarus.
"k. — Luzcrn. — Luzern.
». — Rbatîcn. — Chnr.

— Schafauscn. — Schaft.
io. — Soloihurn. — Solotb.

— Sentis. — Sentis,
ts. — Tcssino. — Bclleuz.

oder bauis.
13. .— Thurgau. — Fraucnf.

—> WaUis. >— Sitten.
^3. — Waldstätt' — Zug oder

Schweiz.
»<-. — Zurich. — Zstclch.

i4. Die Gemeinden und die Viertel werden nach
genauen Berichten namentlich auf einer zu crr-chtcudcn
Landcharlc augezeigt, die die Grenze jedes Kamons
und jeder Gemeinde und Viertel- bezeichnen wird. Diese
Ebart? wird im Nationalarchiv und sonst, wo es vö-
lhig erfunden wird, aufbewahrt werden.

15. Die Gemeinde Bern ist der Haupts der
obersten Behörden der Republik. Der Haupts rt der
durch das Geftz zu bestimmenden Cantone, Gemeinden,
und Vettel, ist zugleich der Hauptsiz ihrer refpcktivcn
öffentlichen Behörden.

16. Die obersten Behörden sind die geftzgcbcndcn
Räthe, das Schazamt, das Vollzichun-gs-Direktorium
die Minister und der oberste Gerichtshof, dem die Pro-
zeduren von feiner Competenz in Sprachen müssen ein-
gesendet werden, die sie jedem seiner Mitglieder vcr-
ständlich machen.

17. Die untern Behörden sind die Statthalter und
die Verwaltungen in den Cantoncn oder Bezirken; in
den Gemeinden aber der Unterfratthalrcr, has Gericht
und die Munizipalität. Endlich in den Gemeinds-
Vierteln der Agent, der Friedensrichter und fein Ke-
richt, welches zugleich die erste gerichtliche Instanz aus-
macht. In dem Fall des 2. Artikels sind das Gericht,
die Munizipalität und der Untcrstatthalter milbegriffc»',
der Agent aber nicht.

is. In jedem Tribunal und unteren Gericht wird
von den Richtern aus ihrer Mitte ein Berichterstatter
und ein öffentlicher Ankläger ernannt.

is. Mbrigens führen die Regierungsstatthalter,
kraft ihres Amtes, die Oberaufsicht über die Rech-
nungcn der Centralverwaltungen. Die Unterstatthalter
aber und die Agenten über die der Mnnizipalverwal-
tiwgen. Das Siegel und die Unterschrift desjenigen
dieser Beamten, dem über ein- oder andere dieser
Rechnungen die Untersuchung zukommt, wird bei Ad-
nahm derselben erforderlich, und sie kann ohne dies

nicht abgenommen werden.
Diese neue Einthcilung mit den übrigen hiernach

bestimmten Einrichtungen bringt eine Verminderung in
den Regicrungskosten, die, ohne die dadurch abgeschaf-
ten Kanzlcyen umzurechnen, nicht wcniger beträgt, als
io7?c>i> Dubl. Dazu hat sie den Vortheil, die ganze
RegierungMsten auf Zi7Sv D»pl. einzuschränken, tenu
es werden abgefchaft:

1. «s Mitglieder der Gcfczgcbung, jedes zu mo
Duplonen, thut >— —' 13200 Dupl.

2. ZwciObcrrichter zu 160 Dupl. ZV»
s. i s Supplcantcn bei diesem Tribunal

hier nur zu 120 Dpl. für jeden de-
rechnet — — — 2 7oa
Zwei Minister, jeder zu 200 Dpl. "»on

6. Zwei Rcgicrungsstatthaltcr, jeder
zu 10s Dpi. — — î»o

6. Zehn Verwaltungsgliedcr, jedes zu
8 0 Dpl. - ^ 54„>o

7. Aiie Kantsrsrichtcr, hier zu so
Dpl. für jeden berechnet 1872a

4 issn
(Die Fortsetzung folgt.)


	Bemerkungen des B. Barras, der eine der Minoritäten der Commission ausmacht

